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Leitung und Beaufſichtigung des Volksſchulweſens .

III .

Leilkung und Beaufſichtigung des

Vollesſchulweſens .

1. Miniſterium des ftullus und Unkerrichts .

Ddie Landesherrliche Verordnung vom 19. März 1911,

betr . die Organiſation der oberen Staatsb ehörden , ent⸗

hält bezüglich des Unterrichtsweſens folgende Beſtimmungen :

8 9
S

Das Kultus - und Unterrichtsweſen einſchließlich der Ein⸗

richtungen für Wiſſenſchaften und Künſte wird einem beſon⸗

Miniſterium übertragen , das die Bezeichnung Mini⸗

ſterium des Kultus und Unterrichts führt .

Der

8 4 .

Oberſchulrat wird aufgehoben . Seine Zuſtändigkeit geht

an das Miniſterium des Kultus und Unterrichts über .

88 9.

am 1. Oktober d. J . in Wirkſamkeit .

Das Geſchäftsgebiet des Miniſteriums des K und Unterrichts
wurde erweitert durch das Geſetz vom 2. April 1919 über den

Geſchäftskreis der Miniſterien , das in 8 5 beſtimmt :

Dem Unterricht
ſchöftsgehiet das

8 5.

iniſterium wird zu ſeinem bisherigen Ge⸗

werbliche und kaufmänniſche UnterrichsweſenA
einſchließlich der KHunſtgewerbeſchulen und der Baugewerkeſchule ,
ſowie das Generallandesarchiv zugewieſen .

richtsweſens beſtimmt ,

2. Landesſchulrat .

Die Landesherrliche Verordnung vom 23. September
über die Leitung und Beaufſichtigung des Unter⸗

unter Aufhebung der Verordnungen vom



uns
LU

Landesſchulrat . § 1. 237

12. Auguft 1862 und vom 6. Mai 1868 über die Beaufſichtigung und
Leitung des Schulweſens im Großherzogtum und der VO. vom 30. Juni
1870 über die Ernennung außerordentlicher Mitglieder des Oberſchulrats
für einzelne Unterrichtszweige folgendes :

Die Leitung und Beaufſichtigung des geſamten Unterrichts⸗
weſens ſtehen , ſoweit ſie nicht für einzelne Zweige des Fachunter⸗
richts durch beſondere Verordnungen einem anderen Miniſterium
zugewieſen ſind , dem Miniſterium des Kultus und Unter⸗

richts zu.

Aus dem Gebiet des Fachunterrichts gehören zum Geſchaäftskreis des
Min. des Innern die Landwirtſchaftlichen Winterſchuten uno die Sozialen
Frauenſchulen .

Zur Beratung des Unterrichtsminiſteriums in ſchultechniſcher
Fragen des höheren Unter un Volks ſchakuineericht
wird ein Landesſchulrat er us den ee
Mitgliedern des Miniſterim nd höchſtens zwölf vom Miniſte
ktum auf die Dauer von fünf Jahren ernannten Sachverſtän
digen beſteht .

Sg

Abteilung für höheresDer Landesſchulrat zerfällt in
he

für Voltesſchulweſen .Unterrichtsweſen und eine
Die vom Miniſterii menden 0 der Abtei⸗

lung für höheres Unterrich werden aus den Hochſchulpro⸗
feſſoren und den atademiſch gebildeten Lehrerren an den höheren
Lehranſtalten , die Mitglieder der Abteilung für Volksſchulweſen
aus den Aufſichtsbeamten der chule , den Seminardirektoren
und den Voltsſchu Ulehrern gem Mit ihrem Ausſcheiden aus
dem Schuldienſt erliſcht ihre Berufung in den Landesſchulrat .

Die Zahl der vom Miniſterium ernannten Mitglieder darf
für keine Abteilung ſechs überſteig

οο

Der Landesſchulrat hat die Aufgabe , über wichtigere Schul
fragen , die ihm das Miniſterium unterbreitet , zu beraten und ſein
Gutachten abzugeben .

Er wird je nach Bedarf 5 wenigſtens einmal im Jahre

durch das Miniſterium einberu

Dem Mir niſterium bleibt es ü

Landesſchulrats zuſammen oder
zuberufen .

erlaſſen , beide Abteilungen des

ie Abteilungen getrennt ein⸗

8



Volksſchulweſens .
Leitung und Beaufſichtigung des

8 5.

Wenn dem Landesſchulrat Fragen , die den Religionsunter⸗

richt berühren , zur Beratung überwieſen werden , ſind die oberſten

kirchlichen Behörden des Landes einzuladen , je einen Vertreter

zu der Sitzung des Landesſchulrats zu entſenden .

§ 6.

Den Vorſitz im Landesſchulrat führt der Miniſter des Kultus

und Unterrichts und bei deſſen Verhinderung ſein Stellvertretet ,

Zu den Sitzungen des Landes e
können auch die nicht

ſchultechniſchen e
des Miniſteriums und andere Sach⸗

verſtändige nach Bedarf zugezogen
57960 4

Die Geſchäftsordnung für den Landesſchulrat wird von

Miniſterium erlaſſen .

8 7.

Die vom Miniſterium ernannten Mitglieder des Landesſchul⸗

rats können mit der Viſitation einzelner Schulen betraut werden .

Von der hier gegebenen Ermächtigung wi irde ſeitens des UM. nut

bezüglich der höheren Schulen Gebrauch gemacht

88 .

Die vom Miniſterium ernannten Mitalieder des Landesſchul⸗
rats Aen dis ihnen zugewieſene Tätigkeit als Ehrenamt aus ;

doch wird ihnen für Geſchäfte außerk
halb

57
Wohnortes Erſah

der Reiſekoſten und des Aufwandes für V erpflegurng und Unter⸗

kunft nach der Klaſſe II des Reiſekoſtengeſet es vom 5. Oktober
1908 gewährt .

VO. des StM . vom 12. Juli 1924 über die Dienſtreiſekoſten — ABl.

Nr . 35.

Der Vollzug der mit Ermächtigung der Badiſchen vorläufigen Volks—

regierung unterm 24. März 1919 vom UM. erlaſſenen Vo . , die Et⸗

richtung von Beiräten im Gebiete der Unterrichtsve rwaltung betr. —

SchSchNN 3 8 35
SchVBl . Nr . 8 — iſt diurch VO. des UM. vom 3. Mai 1919 — 8 ＋*

der VO.Ni 12 — Sgeſetzt “ 3 16 J
Nr. — 10 ſetzt “ worden . Damit iſt auch die im Eingang d

Märs 1919 aus jeſprochene Aufhebung der Lds h. VoO. vom

85 April 1911 über den Landesſchulrat gegenſtandslos geworden . Die
Einrichtung des Landesſchulrats beſteht hiernach noch zu Recht , ale ,

dings wurde von derf 0 ht
0 1 derſ Zebrauch meh

gemacht .
n

An Stelle der Einri
vorgeſehen hatte , ſind ſ
7 und 8 dieſes Abſchnitts

in den letzten

VO. vom 24. März 105
isſchüſſe getreten . Ziff. 6htungen , wie ſie die

erhin die Dienſtſtellen
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